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Öffentliche Bekanntmachungen

  Veröffentlichung des Entwurfs der 1. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 378: Lodden-
heide – Heumannsweg / Albersloher Weg / 
Drols hagenweg / Lindberghweg im Bereich des 
neuen WLE-Haltepunkts „Loddenheide“

 Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungs-
plans Nr. 629: Wolbeck – Hiltruper Straße / 
Neuer WLE-Haltepunkt „Wolbeck“

 Beschluss zur 117. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Münster im Stadtbezirk 
Münster-Südost, Stadtteil Gremmendorf-West 
im Bereich Boelckeweg / Albersloher Weg / 
Bundesstraße B 51

 Beschluss zur Änderung des Aufstellungsbe-
schlusses des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 626: Boelckeweg / Albersloher Weg / 
Bundesstraße B 51

 Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 647: Hiltrup – Westfalenstraße (gegenüber 
Hallenbad) 

 Inkrafttreten der Satzung der Stadt Münster 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (Ergän-
zungssatzung) für den Bereich „Angelmodde – 
Hiltruper Straße / Westlich Am Sandbach“

 Wahlordnung zur Wahl der Mitglieder des 
Jugendrates der Stadt Münster

 Satzung zur Änderung der Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Münster

 Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters
 Ersatzbestimmung für ein Mitglied der  

Bezirksvertretung des Stadtbezirks  
Münster-West

 Offenlegung einer Grenzniederschrift in der 
Gemarkung Nienberge

 Benachrichtigung über öffentliche Zustellun-
gen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Veröffentlichung des Entwurfs der 1. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 378: Lodden-
heide – Heumannsweg / Albersloher Weg / 
Drolshagenweg / Lindberghweg im Bereich 
des neuen WLE-Haltepunkts „Loddenheide“ 

Für den oben bezeichneten Teil des Stadtgebiets wur-
de gemäß dem Baugesetzbuch (BauGB) der Entwurf 
der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 378 nebst 
Begründung erarbeitet. 
Mit der Bebauungsplanänderung sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des 
neuen WLE-Haltepunkts „Loddenheide“ geschaffen 
werden. 
Die Abgrenzung des Bereichs der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 378 ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan Nr. 1 zu ersehen. Innerhalb des Ände-
rungsbereichs liegen die folgenden Flurstücke: 
Gemarkung Münster, Flur 154, Flurstücke 274, 275, 
Teile der Flurstücke 249, 253, 263. 

Übersichtsplan Nr. 1 
Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 378
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Der Entwurf der Bebauungsplanänderung hat bereits 
einmal vom 3.7. bis einschließlich 11.8.2023 öffent-
lich ausgelegen. Gegenüber dem damals öffentlich 
ausgelegten Entwurf wurden Aktualisierungen in der 
städtebaulichen Begründung vorgenommen. Die 
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen wurden 
nicht verändert. Die bereits im Rahmen der ersten öf-
fentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen 
bleiben erhalten und werden in der abschließenden 
Abwägung behandelt. 
Aufgrund der zwischenzeitlichen Änderung des BauGB 
in Bezug auf die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 wird im Folgenden nicht mehr von einer 
öffentlichen Auslegung gesprochen, sondern von einer 
Veröffentlichung im Internet. Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
wird hiermit bekanntgegeben: 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 378 wird von Montag, dem 4.3. bis einschließlich 
Donnerstag, dem 4.4.2024 auf der Seite https://www.
stadt-muenster.de/stadtplanung im Internet veröffent-
licht. 
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können 
bei der Stadtverwaltung Münster Stellungnahmen 
abgegeben werden. 
Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt 
werden. Hierfür kann beispielsweise ein auf der oben 
genannten Internet-Seite zur Verfügung gestelltes 
Online-Formular verwendet werden. Bei Bedarf kön-
nen Stellungnahmen aber auch auf anderem Wege 
abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über die Bebauungs-
planänderung unberücksichtigt bleiben. 
Fragen, die zu den veröffentlichen Unterlagen beste-
hen, können bei dem zuständigen Ansprechpartner 
unter der Telefonnummer 0251/492-6195 gestellt 
werden. 
Eine andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit 
wird durch eine öffentliche Auslegung der Unterlagen 
in Papierform zur Verfügung gestellt. Die öffentliche 
Auslegung erfolgt im Veröffentlichungszeitraum 
während der Dienststunden (Montag bis Mittwoch: 
8 - 16 Uhr, Donnerstag: 8 - 18 Uhr, Freitag: 8 - 13 Uhr) 
bei der Stadtverwaltung Münster, im Kundenzent-
rum im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albersloher 
Weg 33, 48155 Münster. Die Unterlagen sind dort frei 
einsehbar, aus organisatorischen Gründen bieten wir 
eine vorherige telefonische Terminabsprache zu den 
genannten Zeiten unter der Telefonnummer 0251/492-
6195 an. 
Die folgenden umweltbezogenen Unterlagen mit 
jeweils folgenden Arten umweltbezogener Informatio-
nen sind bei der Stadt Münster verfügbar: 
I. Aktualisierte Begründung einschließlich Umweltbe-

richt zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 378: Loddenheide – Heumannsweg / Al-
bersloher Weg / Drolshagenweg / Lindberghweg im 
Bereich des neuen WLE-Haltepunkts „Loddenheide“.  

Für die Belange des Umweltschutzes wurde gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchge-
führt, in der die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht 
beschrieben und bewertet wurden.  
In der Begründung nebst Umweltbericht zum Ent-
wurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 378 
werden u. a. die Bestandssituation und die Auswir-
kungen der Planungen auf die Schutzgüter 
• Menschen und menschliche Gesundheit (An-

schluss des Haltepunkts an den Fuß- und Rad-
verkehr, geringe Lärmimmissionen) 

• Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt (Wegfall 
eines Gehölzbestands, Betrachtung der Vögel- 
und Fledermausfauna) 

• Fläche und Boden (deutliche Zunahme der Ver-
siegelung) 

• Wasser (unerhebliche Senkung der Grundwas-
serneubildungsrate) 

• Klima/Luft (mikroklimatische Effekte durch Ver-
siegelung, Reduktion von Treibhausgasen durch 
Förderung des Schienenverkehrs) 

• Landschaft/Ortsbild (optische Integration des 
Haltepunkts in das vorhandene Kerngebiet) 

• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (keine 
Baudenkmäler im Plangebiet vorhanden, Boden-
denkmäler nicht bekannt) 

und deren Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge 
untereinander sowie die geplanten Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachtei-
liger Auswirkungen dargestellt und bewertet. Grund-
lage für diese Betrachtungen bilden die nachfolgend 
näher beschriebenen Fachbeiträge, Gutachten und 
Stellungnahmen. 
II.  

Fachgutachten und fachgutachterliche Stellung-
nahmen  
„Anlage der Haltestellen der Westfälischen Landes-
Eisenbahn GmbH (WLE) zwischen Münster und 
Sendenhorst, Artenschutzprüfung (Stufe II)“ (planU 
GbR Landschafts- und Umweltplanung, Dülmen, 
5.12.2021) 
• Themen: Artenschutzrechtliche Prüfung (Stu-

fe II) zur Berücksichtigung der artenschutzrecht-
lichen Belange gemäß § 44 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) und Verwaltungsvorschrift 
Artenschutz NRW (VV-Artenschutz)

• Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Tiere, biologische 
Vielfalt 

III.  
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange aus der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und 
aus der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB 
1. Stellungnahme der Stadtwerke Münster GmbH/

Nahverkehrsmanagement (14.3.2023) 
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• Themen: Anschluss des Haltepunkts an den 
Bus- und Radverkehr 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 

2. Stellungnahme der Feuerwehr der Stadt Müns-
ter (25.3.2023)
• Themen: Überprüfung auf Kampfmittel 
• Insbesondere betroffene Umweltbelange 

i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit, Boden 

3. Stellungnahmen des Amts für Grünflächen, 
Umwelt und Nachhaltigkeit der Stadt Münster 
(30.3.2023 und 8.8.2023) 
• Themen: Grünplanung, Artenschutz, Abwick-

lung der Eingriffsregelung 
• Insbesondere betroffene Umweltbelange 

i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Pflanzen, 
Tiere, biologische Vielfalt  

4. Stellungnahme der Bezirksregierung Münster, 
Dezernat 54 – Wasserwirtschaft (14.7.2023) 
• Themen: Niederschlagswasserableitung von 

Dachflächen, Vermeidung des Eintrags von 
Schwermetallen 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Wasser, 
Boden, Mensch und seine Gesundheit 

5. Stellungnahme des Umweltforums Münster 
(27.7.2023) 
• Themen: Eingriff in Natur und Landschaft, 

Versickerung von Niederschlagswasser, Be-
grünung von Dachflächen 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Wasser, 
Boden, Pflanzen, Klima 

6. Stellungnahme der Denkmalbehörde der Stadt 
Münster (31.7.2023) 
• Themen: Hinweise zum Umgang mit Boden-

denkmälern und Verhalten bei deren Entde-
ckung 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Kulturgü-
ter 

IV. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und aus 
der ersten öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 
1. Niederschrift über die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit (2.2.2023) 
• Themen: Anschluss des Haltepunkts an den 

Bus- und Radverkehr 
• Insbesondere betroffene Umweltbelange 

i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 

2. Einzelstellungnahmen zur ersten öffentlichen 
Auslegung 

• Themen: Planfeststellungsverfahren, Verkehr, 
Erschließung, Schalltechnische Untersu-
chung, Artenschutz, FFH-Vorprüfung 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser 

Neben dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 378 mit der Begründung einschließlich Um-
weltbericht werden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB die 
nach Einschätzung der Stadt Münster wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die vor-
stehend aufgelisteten Dokumente unter II bis IV.  

Münster, den 28. Februar 2024 
Der Oberbürgermeister  
i.V. 
Robin Denstorff  
Stadtbaurat 

Veröffentlichung des Entwurfs des Bebau-
ungsplans Nr. 629: Wolbeck – Hiltruper  
Straße / Neuer WLE-Haltepunkt „Wolbeck“ 

Für den oben bezeichneten Teil des Stadtgebiets wur-
de gemäß dem Baugesetzbuch (BauGB) der Entwurf 
des Bebauungsplans Nr. 629 nebst Begründung erar-
beitet. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des 
neuen WLE-Haltepunkts „Wolbeck“ geschaffen wer-
den. Die Abgrenzung des Bereichs des Bebauungsplans 
Nr. 629 ist aus dem abgedruckten Übersichtsplan 
Nr. 2 zu ersehen. Innerhalb des Bebauungsplangebiets 
liegen die folgenden Flurstücke: 

Übersichtsplan Nr. 2 
Bereich des Bebauungsplans Nr. 629
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nen sind bei der Stadt Münster verfügbar: 
I.  Aktualisierte Begründung einschließlich Umwelt-

bericht zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 629: 
Wolbeck – Hiltruper Straße / Neuer WLE-Halte-
punkt „Wolbeck“. 
Für die Belange des Umweltschutzes wurde gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchge-
führt, in der die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht 
beschrieben und bewertet wurden. 
In der Begründung nebst Umweltbericht zum 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 629 werden u. a. 
die Bestandssituation und die Auswirkungen der 
Planungen auf die Schutzgüter 
• Menschen und menschliche Gesundheit (An-

schluss des Haltepunkts an den Pkw-, Bus- und 
Radverkehr, Lärmimmissionen) 

• Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt (Biotop-
strukturen durch die Planung nur in untergeord-
netem Maße betroffen, Neuversiegelung bislang 
offenporiger Flächen, Erfassung der Höhlen-
bäume, Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien, 
Verträglichkeit mit dem FFH-Gebiet Wolbecker 
Tiergarten) 

• Fläche und Boden (deutliche Zunahme der Ver-
siegelung) 

• Wasser (unerhebliche Senkung der Grundwas-
serneubildungsrate) 

• Klima/Luft (Zunahme der thermischen Belastung 
durch Versiegelung, Reduktion von Treibhausga-
sen durch Förderung des Schienenverkehrs) 

• Landschaft/Ortsbild (keine gravierende Verände-
rung, Aufwertung durch Neustrukturierung und 
Begrünung) 

• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (keine 
Baudenkmäler im Plangebiet vorhanden, Boden-
denkmäler nicht bekannt) 

und deren Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge 
untereinander sowie die geplanten Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen dargestellt und bewer-
tet. Grundlage für diese Betrachtungen bilden die 
nachfolgend näher beschriebenen Fachbeiträge, 
Gutachten und Stellungnahmen. 

II. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellung-
nahmen 
1. Anlage der Haltestellen der Westfälischen Lan-

des-Eisenbahn GmbH (WLE) zwischen Münster 
und Sendenhorst, Artenschutzprüfung (Stufe II)“ 
(planU GbR Landschafts- und Umweltplanung, 
Dülmen, 5.12.2021) 
• Themen: Artenschutzrechtliche Prüfung 

(Stufe II) zur Berücksichtigung der arten-
schutzrechtlichen Belange gemäß § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und 
Verwaltungsvorschrift Artenschutz NRW 
(VV-Artenschutz)

Gemarkung Wolbeck-Stadt, Flur 1, Teile der Flurstücke 
274, 1728 und 2752. 
Der Entwurf des Bebauungsplans hat bereits einmal 
vom 3.7. bis einschließlich 11.8.2023 öffentlich ausge-
legen. Gegenüber dem damals öffentlich ausgelegten 
Entwurf erfolgten Veränderungen bzw. Ergänzungen in 
der Begründung inkl. dem Umweltbericht sowie durch 
eine zusätzliche schallgutachterliche Stellungnahme. 
In der Planzeichnung erfolgte im östlichen Geltungs-
bereich eine Aufweitung der Verkehrsfläche für den 
die Busspur begleitenden Fußweg. Die textlichen Fest-
setzungen bzw. Hinweise wurden nicht verändert. Die 
bereits im Rahmen der ersten öffentlichen Auslegung 
eingegangenen Stellungnahmen bleiben erhalten und 
werden in der abschließenden Abwägung behandelt. 
Aufgrund der zwischenzeitlichen Änderung des BauGB 
in Bezug auf die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 wird im Folgenden nicht mehr von einer 
öffentlichen Auslegung gesprochen, sondern von einer 
Veröffentlichung im Internet. 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit bekanntgege-
ben: 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 629 wird von 
Montag, dem 4.3. bis einschließlich Donnerstag, dem 
4.4.2024 auf der Seite https://www.stadt-muenster.de/
stadtplanung im Internet veröffentlicht. 
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können 
bei der Stadtverwaltung Münster Stellungnahmen 
abgegeben werden. 
Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt 
werden. Hierfür kann beispielsweise ein auf der oben 
genannten Internet-Seite zur Verfügung gestelltes 
Online-Formular verwendet werden. Bei Bedarf kön-
nen Stellungnahmen aber auch auf anderem Wege 
abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. 
Fragen, die zu den veröffentlichen Unterlagen beste-
hen, können bei dem zuständigen Ansprechpartner 
unter der Telefonnummer 0251/492-6195 gestellt 
werden. 
Eine andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit 
wird durch eine öffentliche Auslegung der Unterlagen 
in Papierform zur Verfügung gestellt. Die öffentliche 
Auslegung erfolgt im Veröffentlichungszeitraum 
während der Dienststunden (Montag bis Mittwoch: 
8 - 16 Uhr, Donnerstag: 8 - 18 Uhr, Freitag: 8 - 13 Uhr) 
bei der Stadtverwaltung Münster, im Kundenzent-
rum im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albersloher 
Weg 33, 48155 Münster. Die Unterlagen sind dort frei 
einsehbar, aus organisatorischen Gründen bieten wir 
eine vorherige telefonische Terminabsprache zu den 
genannten Zeiten unter der Telefonnummer 0251/492-
6195 an. 
Die folgenden umweltbezogenen Unterlagen mit 
jeweils folgenden Arten umweltbezogener Informatio-
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• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Tiere, bio-
logische Vielfalt 

2. „Schalltechnisches Gutachten, Bericht Nr. 0222 
0065-1, Bebauungsplan Nr. 629 Wolbeck – Hil-
truper Straße / Neuer WLE-Haltepunkt Wol-
beck“ (nts Ingenieurgesellschaft mbH, Münster, 
10.1.2023) 
• Themen: Gutachterliche Untersuchung der 

vom Haltepunkt Wolbeck in der Nachbar-
schaft verursachten Verkehrsgeräusche und 
der durch das Planvorhaben im öffentlichen 
Verkehrsraum erzeugten Mehrverkehre auf 
den Straßen in der Nachbarschaft des Plange-
biets 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 

3. „Schalltechnische Stellungnahme, Projekt Nr.: 
0222 0065, Projekt: Bebauungsplan Nr. 629 
Wolbeck – Hiltruper Straße / Neuer WLE-Halte-
punkt Wolbeck“ (nts Ingenieurgesellschaft mbH, 
Münster, 21.12.2023) 
• Themen: Ergänzende schalltechnische Un-

tersuchung insbesondere betreffend die 
Außenwohnbereiche der nördlich angrenzen-
den Wohngrundstücke, die Anpassung eines 
Immissionsortes an die tatsächliche sowie 
planungsrechtliche Situation und einen gege-
benenfalls zukünftig erhöhten Parkverkehr.

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 

III.   Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange aus der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und 
aus der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB 
1. Stellungnahme der Feuerwehr der Stadt Müns-

ter (25.3.2023)
• Themen: Überprüfung auf Kampfmittel 
• Insbesondere betroffene Umweltbelange 

i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit, Boden 

2. Stellungnahmen des Amts für Grünflächen, Um-
welt und Nachhaltigkeit der Stadt Münster (29.3. 
und 2.8.2023) 
• Themen: Grünplanung, Artenschutz, Ab-

wicklung der Eingriffsregelung, Lärmschutz, 
Altlasten 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Pflanzen, 
Tiere, biologische Vielfalt, Mensch und seine 
Gesundheit 

3. Stellungnahme der Stadtwerke Münster GmbH/
Nahverkehrsmanagement (29.3.2023) 
• Themen: Barrierefreiheit 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 

4. Stellungnahme der Bezirksregierung Münster, 
Dezernat 54 – Wasserwirtschaft (14.7.2023) 
• Themen: Niederschlagswasserableitung von 

Dachflächen, Vermeidung des Eintrags von 
Schwermetallen 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Wasser, 
Boden, Mensch und seine Gesundheit 

5. Stellungnahme des Umweltforums Münster 
(27.7.2023) 
• Themen: Eingriff in Natur und Landschaft, 

Verhinderung von Grundwasserneubildung 
durch Überbauung und Ableitung, Versicke-
rung von Niederschlagswasser, Begrünung 
von Dachflächen, Anpflanzung von Bäumen 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Wasser, 
Boden, Pflanzen, Klima, Landschaft 

6. Stellungnahme der Denkmalbehörde der Stadt 
Münster (31.7.2023) 
• Themen: Hinweise zum Umgang mit Boden-

denkmälern und Verhalten bei deren Entde-
ckung 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Kulturgü-
ter 

IV.  Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und aus 
der ersten öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 
1. Niederschrift über die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit (2.2.2023) 
• Themen: Verkehrliche Erschließung, Beleuch-

tung, soziale Entwicklung des Umfelds 
• Insbesondere betroffene Umweltbelange 

i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 

2. Einzelstellungnahmen zur ersten öffentlichen 
Auslegung 
• Themen: Planfeststellungsverfahren, Verkehr, 

Erschließung, Schalltechnische Untersu-
chung, Artenschutz, FFH-Vorprüfung, Immis-
sionsschutz (Lärm, Feinstaub, Abgase), Ro-
dungen, Bepflanzungen, Versiegelung, soziale 
Entwicklung des Umfelds, Barrierefreiheit, 
Beleuchtung, Entsorgung, Baumaßnahmen, 
Schutz der Umgebungsbebauung 

• Insbesondere betroffene Umweltbelange 
i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit, Pflanzen, Tiere, biolo-
gische Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Klima 

Neben dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 629 mit 
der Begründung einschließlich Umweltbericht werden 
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gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB die nach Einschätzung 
der Stadt Münster wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen veröffentlicht. Es 
handelt sich dabei um die vorstehend aufgelisteten 
Dokumente unter II bis IV.  

Münster, den 28. Februar 2024 
Der Oberbürgermeister  
i. V. 
Robin Denstorff  
Stadtbaurat 

Beschluss zur 117. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Münster im Stadtbezirk 
Münster-Südost, Stadtteil Gremmendorf-
West im Bereich Boelckeweg / Albersloher 
Weg / Bundesstraße B 51 

Der Rat der Stadt Münster hat am 21.2.2024 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Der Flächennutzungsplan (FNP) ist gemäß § 2 Abs. 1 
und § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) im Stadtbezirk 
Münster-Südost, Stadtteil Gremmendorf-West im 
Bereich Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstraße 
B 51 zu ändern (117. Änderung des FNP). 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs der 117. Änderung des 
Flächennutzungsplans ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan Nr. 3 zu ersehen. 

Münster, den 29. Februar 2024
Der Oberbürgermeister 
Markus Lewe 

Beschluss zur Änderung des Aufstellungs-
beschlusses des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 626: Boelckeweg / Albersloher 
Weg / Bundesstraße B 51 

Der Rat der Stadt Münster hat am 21.2.2024 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Der vom Rat der Stadt Münster am 9.2.2022 gefasste 
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 626: 
Boelckeweg / Albersloher Weg / Bundesstraße B 51 
wird aufgrund der Weiterführung des Planverfahrens 
als vorhabenbezogener Bebauungsplan und eines 
Verfahrenswechsels von einem beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB hin zu einem Vollverfahren 
(Regelverfahren) folgendermaßen geändert: 
Für den Standort des Gasometers am Boelckeweg im 
südöstlichen Eckbereich zwischen Albersloher Weg 
und Bundestraße B 51 ist gemäß § 2 Abs. 1 i. V. mit 
§ 12 BauGB ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 
aufzustellen (Bebauungsplan Nr. 626). 
Innerhalb des Plangebiets liegen die folgenden Flur-
stücke: 
Gemarkung Münster, Flur 153, Flurstücke 308, 310, 
313. 

Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. 
Die Abgrenzung des Bereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 626 ist aus dem abgedruckten 
Übersichtsplan Nr. 4 zu ersehen. 

Münster, den 29. Februar 2024 
Der Oberbürgermeister  
Markus Lewe 

Übersichtsplan Nr. 3 
Bereich der 117. Änderung des Flächennutzungsplans

Übersichtsplan Nr. 4 
Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 626
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Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 647: Hiltrup – Westfalenstraße  
(gegenüber Hallenbad) 

Der Rat der Stadt Münster hat am 21.2.2024 den fol-
genden Beschluss gefasst: 
Für den Bereich westlich der Westfalenstraße, gegen-
über dem Hallenbad im Stadtteil Hiltrup ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 2a und § 13 Baugesetzbuch 
(BauGB) ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3 
BauGB zur Sicherung des Stadtbereichszentrums 
Hiltrup-Mitte aufzustellen (Bebauungsplan Nr. 647). 
Innerhalb des Geltungsbereichs liegen die folgenden 
Flurstücke: 
Gemarkung Hiltrup, Flur 13, Flurstücke 810, 811, 812, 
1056, 1057. 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Müns-
ter wird hiermit bekanntgemacht. Die Abgrenzung 
des Bereichs des Bebauungsplans Nr. 647 ist aus dem 
abgedruckten Übersichtsplan Nr. 5 zu ersehen. 

Münster, den 29. Februar 2024 
Der Oberbürgermeister  
Markus Lewe 

Inkrafttreten der Satzung der Stadt Münster 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB  
(Ergänzungssatzung) für den Bereich  
„Angelmodde – Hiltruper Straße / Westlich 
Am Sandbach“

Die vom Rat der Stadt Münster am 21.2.2024 beschlos-
sene Ergänzungssatzung für den Bereich „Angelmod-
de - Hiltruper Straße / Westlich Am Sandbach“ wird 
gemäß § 34 Abs. 6 i. V. m. § 10 Abs. 3 BauGB Bauge-
setzbuch (BauGB) bekanntgemacht. 
Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt die Sat-
zung in Kraft. 
Die Satzung kann während der Dienststunden bei der 
Stadtverwaltung Münster, im Kundenzentrum Planen 
und Bauen im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Al-
bersloher Weg 33, eingesehen werden. 
Die Satzung erfordert einen vollständigen Ausgleich 
für den Eingriff des Vorhabens in Natur und Land-
schaft. Der Ausgleich erfolgt auf einer externen Fläche 
Der Geltungsbereich der Satzung und die Lage der 
Ausgleichsfläche sind aus dem abgedruckten Über-
sichtsplan Nr. 6 zu ersehen. 
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmun-
gen des BauGB und der Gemeindeordnung (GO NRW) 
wird hingewiesen: 
1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB: 
 „(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Ent-

schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. 

 (4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-

Übersichtsplan Nr. 5 
Bereich des Bebauungsplans Nr. 647

Übersichtsplan Nr. 6 
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
(Ergänzungssatzung)
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jahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

2. § 215 Abs. 1 BauGB: 
„Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a 
beachtlich sind.“ 

3. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 
„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Münster, den 29. Februar 2024 
Der Oberbürgermeister  
Markus Lewe 

Wahlordnung zur Wahl der Mitglieder des 
Jugendrates der Stadt Münster

vom 26.2.2024
Aufgrund der §§ 7 Absatz 3, 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt 

Münster in seiner Sitzung am 21. Februar 2024 die 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich und Wahlgebiet
Diese Wahlordnung gilt für die Wahl der Mitglieder 
des Jugendrates der Stadt Münster. Das Wahl-
gebiet ist das Gemeindegebiet der kreisfreien Stadt 
Münster.

§ 2 Wahlgrundsätze
Die Mitglieder des Jugendrates der Stadt Münster 
werden in freier, gleicher, geheimer und unmittelbarer 
Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ge-
wählt.
Der Grundsatz der geheimen Wahl erfordert, dass 
die Stimmabgabe jeder wahlberechtigten Person so 
erfolgen kann, dass niemand Kenntnis davon erlangt, 
für welchen Wahlvorschlag eine Wählerin oder ein 
Wähler gestimmt hat. Der Grundsatz der Öffentlich-
keit der Wahl verlangt, dass sich die wesentlichen Teile 
des Wahlvorganges vor den Augen der Öffentlichkeit 
vollziehen; mit Ausnahme der Stimmabgabe, sollen 
die Wahlhandlung und die Ergebnisermittlung daher 
öffentlich überprüfbar sein, etwa durch das Recht auf 
Anwesenheit im Wahlraum während des Wahlvorgan-
ges und während der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand.

§ 3 Wahlorgane
Wahlorgane sind
1. der/die Wahlleiter/-in,
2. der Wahlausschuss,
3. der Wahlvorstand,
4. der Wahlvorstand zur zentralen Auszählung der 

abgegebenen Stimmen und
5. der Briefwahlvorstand. 

§ 4 Wahlleiter/-in
Der/Die Wahlleiter/-in ist der/die Oberbürgermeister/-
in bzw. ihre/seine Vertretung im Amt. Sie/Er ist für die 
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl zuständig, soweit nicht gesetzliche Vorgaben 
und/oder diese Wahlordnung bestimmte Zuständig-
keiten anderen Wahlorganen übertragen.

§ 5 Wahlausschuss
(1) Der Wahlausschuss für die Wahl der direkt in den 

Jugendrat zu wählenden Mitglieder besteht aus 
dem/der Wahlleiter/-in als Vorsitzende/n, der/dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Kinder, Jugendli-
che und Familien, einer/einem Mitarbeitenden des 
Amtes für Bürger- und Ratsservice sowie einer/ei-
nem Mitarbeitenden des Amtes für Kinder, Jugend-
liche und Familien. Der Vorstand des Jugendrates 
gehört dem Wahlausschuss beratend an.
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(2) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. Sie beschließen mit der 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der/des Vorsitzenden.

(3) Der Wahlausschuss tagt öffentlich.

§ 6 Aufgaben des Wahlausschusses, der Wahlleitung 
und der Verwaltung
(1)   Der Wahlausschuss beschließt bis zum 90. Tag vor 

dem (ersten) Wahltag, den/die Wahltag(e)
und die Wahlzeit(en), ob die Wahl als Urnenwahl (§ 
17) mit der Möglichkeit der Briefwahl (§ 19), als
reine Briefwahl (§ 19 Absatz 1 Satz 2) oder als inter-
netbasierte Online-Wahl (Elektronische Wahl) mit 
der Möglichkeit der Briefwahl (§ 18) durchgeführt 
wird und ob die Stimmenauszählung an einem 
zentralen Ort erfolgen soll (Zentrale Auszählung, 
§ 20 Absatz 3). Beschließt der Wahlausschuss die 
Möglichkeit der Briefwahl, ist er an die in dieser 
Wahlordnung geregelten Fristen und Termine 
gebunden, andernfalls kann er andere Fristen und 
Termine beschließen. Die elektronische Wahl ist 
nur zulässig, wenn ihre Durchführung unter Ein-
haltung der geltenden Wahlgrundsätze erfolgen 
kann. Der Wahlausschuss ist daneben insbesondere 
zuständig für

1. die Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge,

2. die Überwachung der ordnungsgemäßen Durch-
führung der Wahl unter Mitwirkung der Wahlvor-
stände,

3. die Feststellung des Wahlergebnisses und der Sitz-
verteilung,

4. die Entscheidung über Einsprüche und Widersprü-
che sowie für

5. das Wahlprüfungsverfahren.
(2) Der/Die Wahlleiter/-in lädt zu den Sitzungen des 

Wahlausschusses ein. Sie/Er bereitet die Sitzungen 
vor und leitet sie. Unverzüglich nach der Entschei-
dung des Wahlausschusses nach Absatz 1 Satz 1, 
macht der/die Wahlleiter/-in

1. das Beschlussergebnis,
2. die weiteren Besonderheiten des Wahlverfahrens 

einschließlich der Termine und Fristen sowie
3. den Ort und die Art der Bekanntmachung von wei-

teren Entscheidungen der Wahlleiterin/des
Wahlleiters und Wahlausschusses
öffentlich bekannt. Der/Die Wahlleiter/-in ist dane-
ben insbesondere zuständig für

1. die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen,

2. die Einberufung der Mitglieder der Wahlvorstände,
3. die Prüfung und Bekanntmachung der eingereich-

ten Wahlvorschläge,

4. die öffentliche Bekanntmachung des durch den 
Wahlausschuss festgestellten Wahlergebnisses und 
der festgestellten Sitzverteilung sowie für

5. die Benachrichtigung der gewählten Bewerber/ 
-innen.
Gegen die Entscheidungen des Wahlausschusses 
im Zulassungsverfahren kann der/die Wahlleiter/-in 
Beschwerde entsprechend § 18 Absatz 4 Satz 1 und 
2 Kommunalwahlgesetz einlegen.

(3)  Die Verwaltung ist für die Vorbereitung und Durch-
führung der Wahl verantwortlich und unterstützt 
den Wahlausschuss und den/die Wahlleiter/-in bei 
der Wahrnehmung von deren Aufgaben. Zu den 
Aufgaben der Verwaltung zählt daneben insbeson-
dere

1. die Bildung von Wahlvorständen infolge der Einbe-
rufung deren Mitglieder,

2. das Erstellen des Verzeichnisses der wahlberechtig-
ten Personen (Wähler/-innenverzeichnis),

3. die Entgegennahme von Widersprüchen und Ein-
sprüchen,

4. die Festlegung und Ausstattung für das Wahlge-
schehen benötigter Wahllokale und Wahlbüros,

5. die Herstellung benötigter Wahlunterlagen und 
deren notwendige Versendung sowie

6. für die Mandatsverwaltung. 

§ 7 Wahlvorstand
(1) Ein Wahlvorstand besteht aus dem/der 

Wahlvorsteher/-in, dem/der stellvertretenden 
Wahlvorsteher/-in und drei bis sieben Beisitzern/
Beisitzerinnen. Der/Die Wahlvorsteher/-in be-
stellt aus dem Kreis der Beisitzer/-innen eine(n) 
Schriftführer/-in sowie eine(n) stellvertretende(n) 
Schriftführer/-in. Einem Wahlvorstand können auch 
Personen angehören, die zur Wahl nicht wahlbe-
rechtigt, aber Bürger/-innen sind oder der Verwal-
tung angehören.

(2) Beschließt der Wahlausschuss, dass die Wahl an 
mehreren Wahltagen durchgeführt wird, kann er 
abweichend von Absatz 1 eine andere Zusammen-
setzung des Wahlvorstandes festlegen; mindestens 
soll er stets aus zwei Mitgliedern bestehen, von 
denen eines die Funktion der Wahlvorsteherin/des 
Wahlvorstehers wahrnimmt.

(3)  Beschließt der Wahlausschuss, dass nach dem Ende 
der Wahlzeit die Wahlurnen zu einer zentralen 
Auszählung zusammengeführt werden (§ 20 Absatz 
3), ist für die zentrale Auszählung (mindestens) ein 
zusätzlicher Wahlvorstand einzuberufen und zu 
bilden.

(4) Hat der Wahlausschuss beschlossen, dass die 
Jugendratswahl verbunden mit einer anderen/
anderen Wahl(en) durchgeführt wird, nehmen die 
für die andere(n) verbundene(n) Wahl(en) einbe-
rufenen Wahlvorstände die Tätigkeit im Wahlvor-
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stand während der Wahlzeit zusätzlich wahr. Die 
anschließende Auszählung der zur Jugendratswahl 
abgegebenen Stimmen ist als zentrale Auszählung 
(§ 20 Absatz 3) durchzuführen, für die mindestens 
ein zusätzlicher Wahlvorstand nach Absatz 3 einzu-
berufen und zu bilden ist.

(5)  Ein Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehr-
heit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers den Aus-
schlag.

(6) Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine ehren-
amtliche Tätigkeit aus, auf die sinngemäß die allge-
meinen Vorschriften des kommunalen Verfassungs-
rechts mit Ausnahme der Ausschließungsgründe 
Anwendung finden. 

§ 8 Wahlberechtigung
Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die
1. am Wahltag oder, falls die Wahl an mehreren Wahl-

tagen durchgeführt wird, am ersten Wahltag zwölf 
aber noch nicht achtzehn Jahre alt sind und

2. mindestens seit dem sechzehnten Tag vor dem (ers-
ten) Wahltag im Wahlgebiet ihre Hauptwohnung 
oder alleinige Wohnung haben.

§ 9 Wählbarkeit 
Wählbar sind
1. alle Wahlberechtigten,
2. die am Wahltag oder, falls die Wahl an mehreren 

Wahltagen durchgeführt wird, am ersten Wahltag 
seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihre 
Hauptwohnung oder alleinige Wohnung haben.

§ 10 Wahltag, Wahlzeit und Wahlperiode
(1) Die Wahl der Mitglieder des Jugendrates der Stadt 

Münster findet alle drei Jahre spätestens zum Ende 
des Kalenderjahres statt.

(2) Wird die Wahl als Urnenwahl (§ 17) durchgeführt, 
soll sie an einem oder mehreren Schultagen wäh-
rend der Schulzeit oder während der Wahlzeit an 
einem Wahltag der Wahlen zum Rat und/oder der 
Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters der 
Stadt Münster oder zu den Parlamenten von Land, 
Bund oder Europäischer Union stattfinden. Wird 
die Wahl nicht als Urnenwahl durchgeführt, soll sie 
an mindestens drei Schultagen während der Schul-
zeit stattfinden.

(3) Die Mitglieder des Jugendrates werden für die Dau-
er von drei Jahren gewählt. Sie bleiben nach Ablauf 
der Wahlperiode solange im Amt, bis der neue 
Jugendrat zusammentritt. Die Wahlperiode endet 
spätestens am 31.12. des dritten Jahres. Mitglie-
der, die während der Wahlperiode das achtzehnte 
Lebensjahr vollenden, bleiben bis zum Ende der 
Wahlperiode Mitglied. Wird die Wahl vom Wahl-
ausschuss verschoben oder abgebrochen, kann 

die Wahlperiode des bisherigen Jugendrates durch 
Entscheidung des Wahlausschusses einmalig um 
höchstens sechs Monate verlängert werden.

§ 11 Wahlvorschläge
(1) Der/Die Wahlleiter/-in fordert nach der Beschluss-

fassung des Wahlausschusses im Sinne des § 6 
Absatz 1 Satz 1, spätestens am 83. Tag vor dem (ers-
ten) Wahltag, zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
durch Bekanntmachung in geeigneter Weise auf 
und weist dort auf die Ausschlussfrist für die Einrei-
chung sowie die in Absatz 2 geregelten Vorausset-
zungen hin.

(2) Wahlvorschläge können von
1. einzelnen, gemäß § 9 wählbaren Personen,
2. die ihre Zustimmung zur Wahlbewerbung schrift-

lich erteilt haben und
3. eine schriftliche Einverständniserklärung einer ihrer 

zur Personensorge berechtigten Personen nachwei-
sen können,

4. in der Form eines Kandidatinnen- bzw. Kandidaten-
briefes unter Angabe von Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt, Haupt- oder alleiniger Wohnung 
mit Angabe der Straße, Hausnummer, Postleitzahl 
und Wohnort sowie Klassenstufe,

5. bis spätestens am 62. Tag vor dem (ersten) Wahl-
tag, 16 Uhr, beim Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien der Stadt Münster eingereicht werden. Der 
Kandidatinnen- bzw. Kandidatenbrief soll online auf 
dem Internetauftritt des Amtes für Kinder, Jugend-
liche und Familien zur Verfügung gestellt und aus-
gefüllt werden; ausnahmsweise kann stattdessen 
ein amtlicher Vordruck verwendet werden, der vom 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Verfü-
gung gestellt wird.

(3)  Gehen weniger Wahlvorschläge als zu vergebende 
Sitze ein, wird die Wahl am angesetzten Termin 
nicht durchgeführt. Der Wahlausschuss beschließt 
unverzüglich einen Termin für eine Nach-holungs-
wahl, für die er festlegen kann, dass von der An-
zahl zu wählender Mitglieder abgewichen wird. 
Die vorliegenden Wahlvorschläge bleiben für die 
Nachholungswahl erhalten. Die Entscheidung des 
Wahlausschusses ist von dem/der Wahlleiter/-in 
unverzüglich öffentlich bekannt zu machen.

§ 12 Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge
(1) Der/Die Wahlleiter/-in prüft die Wahlvorschläge 

unverzüglich nach deren Eingang, ob sie den Erfor-
dernissen dieser Wahlordnung genügen. Mängel 
können von dem/der Bewerber/-in bis zur Entschei-
dung des Wahlausschusses über die Zulassung der 
Wahlvorschläge beseitigt werden.

(2) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 55. 
Tag vor dem (ersten) Wahltag über die Zulassung 
der Wahlvorschläge. Zugelassene Wahlvorschläge 
werden von dem/der Wahlleiter/-in mit Familien- 
und Vornamen, Lebensalter und Stadtbezirk, in 
dem die Haupt- oder alleinige Wohnung der Be-
werberin/des Bewerbers liegt, spätestens am 37. 
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Tag vor dem (ersten) Wahltag auf geeignete Weise 
bekannt gemacht; sie werden in der Bekanntma-
chung geordnet nach dem Stadtbezirk alphabetisch 
nach der Buchstabenfolge des Familiennamens der 
Wahlbewerber/-innen geordnet und fortlaufend 
nummeriert, aufgelistet.

(3) Ein Wahlvorschlag ist zurückzuweisen, wenn er
1. verspätet eingereicht wird oder
2. den Anforderungen dieser Wahlordnung im 

Übrigen nicht entspricht oder auf Grund einer 
Entscheidung nach Artikel 32 Absatz 2 der Landes-
verfassung unzulässig ist. Lässt der Wahlausschuss 
eine Bewerbung nicht zu, benachrichtigt der/die 
Wahlleiter/-in unverzüglich die betroffene Person 
unter Angabe der Gründe, aus denen die Zulassung 
versagt wurde.

(4) Gegen die Nichtzulassung einer Wahlbewerbung 
kann binnen Wochenfrist Beschwerde bei dem/der 
Wahlleiter/-in eingelegt werden. Die Beschwerde ist zu 
richten an Stadt Münster, Amt für Bürger- und Rats-
service, Wahlen, 48127 Münster. Die Frist beginnt am 
Tag nach der Entscheidung des Wahlausschusses. Wird 
eine Beschwerde zurückgewiesen, ist dies schriftlich 
zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen und der/dem Betroffenen zuzustellen.

§ 13 Stimmzettel
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Sie ent-
halten die zugelassenen Wahlvorschläge in der Rei-
henfolge ihrer Bekanntmachung unter Angabe von 
Familien- und Vornamen, Lebensalter und Stadtbezirk 
des Haupt- oder alleinigen Wohnortes.

§ 14 Wähler/-innenverzeichnis
(1) Die Verwaltung legt ein Verzeichnis der Wahlbe-

rechtigten (Wähler/-innenverzeichnis) an.
(2) Alle Wahlberechtigten werden dort mit Familien- 

und Vornamen, Geburtsdatum und Wohnung von 
Amts wegen eingetragen, die am 42. Tag vor dem 
(ersten) Wahltag im Wahlgebiet für eine Haupt- 
oder alleinige Wohnung bei der Meldebehörde 
gemeldet sind. Vom 42. bis zum 16. Tag vor dem 
(ersten) Wahltag werden Wahlberechtigte, die in 
diesem Zeitraum ihre Haupt- oder alleinige Woh-
nung bei der Meldebehörde anmelden, ebenfalls 
von Amts wegen in das Wähler/-innenverzeichnis 
eingetragen. Personen, zu denen der Meldebehör-
de nach dem 42. Tag vor dem (ersten) Wahltag ihr 
Fortzug aus dem Wahlgebiet bekannt wird, werden 
von Amts wegen aus dem Wähler/-innenverzeichnis 
ausgetragen bis das Wähler/-innenverzeichnis ab-
geschlossen wird. Das Wähler/-innenverzeichnis ist 
am 2. Tag vor dem (ersten) Wahltag, 18 Uhr, abzu-
schließen. Eintragungen finden danach von Amts 
wegen nicht mehr statt, es sei denn, es handelt sich 
um offensichtliche Unrichtigkeiten, die noch bis 
zum Tag vor dem (ersten) Wahltag zu berichtigen 
sind.

(3) Um die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu sei-
ner eigenen Person im Wähler/-innenverzeichnis 
vermerkten Daten überprüfen zu können, wird 
allen Wahlberechtigten vom 20. bis zum 16. Tag 
vor dem ersten Wahltag während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Gemeindebehörde zu den 
vermerkten Daten im Amt für Bürger- und Rats-
service Auskunft erteilt, die sich über ihre Identität 
durch Vorlage eines amtlichen Ausweisdokumentes 
hinreichend ausweisen können. Der/Die Wahlleiter/
in macht spätestens am 24. Tag vor dem (ersten) 
Wahltag in geeigneter Weise bekannt von wem, zu 
welchem Zweck und unter welchen Voraussetzun-
gen, wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden 
die Auskunft eingeholt werden kann und ob der Ort 
barrierefrei erreichbar ist.

(4) Wer das Wähler/-innenverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann innerhalb der Aus-
kunftsfrist Einspruch einlegen. Der Einspruch ist zu 
richten an Stadt Münster, Amt für Bürger- und Rats-
service, Wahlen, 48127 Münster. Wird ein Einspruch 
zurückgewiesen, ist dies schriftlich zu begründen, 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der/dem/den Betroffenen zuzustellen.

§ 15 Wahlbenachrichtigung
(1) Die Verwaltung benachrichtigt spätestens am 21. 

Tag vor dem (ersten) Wahltag alle Wahlberechtig-
ten, die in das Wähler/-innenverzeichnis eingetra-
gen sind, darüber, wie sie ihr Wahlrecht ausüben 
können.

(2) Die Benachrichtigung soll mindestens enthalte
1. Familien- und Vornamen sowie die bei der Meld-

ebehörde angemeldete Haupt- oder alleinige Woh-
nung des Wahlberechtigten,

2. die Angabe der Wahlzeit(en),
3. die Nummer, unter der der Wahlberechtigte in das 

Wähler/-innenverzeichnis eingetragen ist,
4. die Belehrung, dass jeder Wahlberechtigte sein 

Wahlrecht entsprechend § 25 Absatz 4 des Kom-
munalwahlgesetzes nur einmal und nur persönlich 
ausüben kann,

5. falls Urnenwahl möglich ist, die Angabe des Wahl-
raumes, ob dieser barrierefrei ist und einen Hin-
weis, wo Wahlberechtigte Informationen über 
barrierefreie Wahlräume und Hilfsmittel erhalten 
können sowie die Aufforderung, die Wahlbenach-
richtigung zur Wahl mitzubringen und den Perso-
nalausweis bereitzuhalten,

6. falls Briefwahl möglich ist, die Belehrung, dass die 
Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein nicht 
ersetzt und daher nicht zur Wahl in einem anderen 
als dem angegebenen Wahlraum berechtigt sowie 
die weitere Belehrung über die Beantragung eines 
Wahlscheines und über die Übersendung von Brief-
wahlunterlagen, die dann mindestens Hinweise 
darüber enthalten muss,



60   Amtsblatt Nr. 4 vom 1. März  2024

a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen ist, 
wenn der Wahlberechtigte in einem anderen Wahl-
raum oder durch Briefwahl wählen will,

b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahlschein 
erteilt wird und

c) dass der Wahlschein von einem anderen als dem 
Wahlberechtigten nur beantragt werden kann, 
wenn die Berechtigung zur Antragstellung durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird.

(3) Erfolgt eine Eintragung eines Wahlberechtigten in 
das Wähler/-innenverzeichnis nach § 14 Absatz 2 
Satz 2, hat dessen Benachrichtigung unverzüglich 
nach der Eintragung zu erfolgen.

§ 16 Durchführung der Wahl
1. Wählen kann nur, wer in das Wähler/-innenver-

zeichnis eingetragen ist oder, falls die Möglichkeit 
der Briefwahl vom Wahlausschuss beschlossen 
wurde, einen Wahlschein hat.

2. Jede(r) Wahlberechtigte hat eine Stimme.
3. Auf Verlangen hat der/die Wähler/-in sich gegen-

über dem Wahlvorstand über seine Person auszu-
weisen.

§ 17 Urnenwahl
(1) Hat der Wahlausschuss beschlossen, dass die 

Wahlteilnahme durch persönlichen Einwurf des 
Stimmzettels durch eine(n) Wahlberechtigte(n) in 
eine Wahlurne (Urnenwahl) an der Jugendratswahl 
möglich ist, findet die Urnenwahl in den weiterfüh-
renden Schulen im Wahlgebiet statt. Hat der Wahl-
ausschluss beschlossen, dass die Jugendratswahl 
an einem Wahltag der Wahlen zum Rat und/oder 
der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 
der Stadt Münster oder zu den Parlamenten von 
Land, Bund oder Europäischer Union stattfinden 
soll, erfolgt die Urnenwahl in den Wahllokalen, die 
auch für die verbundene(n) Wahl(en) eingerichtet 
werden.

(2) An und in den weiterführenden Schulen werden 
Plakate der Kandidatinnen und/oder Kandidaten 
mit Bild, Familien- und Vornamen, Lebensalter und 
dem Stadtbezirk, in dem ihre Haupt- oder alleinigen 
Wohnungen liegen, ausgehängt.

(3) Hat der Wahlausschuss beschlossen, dass die Wahl 
mit einer anderen Wahl verbunden stattfinden 
soll, gelten für die Urnenwahl zur Jugendratswahl 
die für die andere Wahl geltenden Regelungen. 
Zählt zu den anderen verbundenen Wahlen auch 
die Kommunalwahl, gelten für die Urnenwahl zur 
Jugendratswahl stets die für die verbundene Kom-
munalwahl geltenden Regelungen zur Urnenwahl. 
Findet die Jugendratswahl (auch) in der Form der 
Urnenwahl nicht gemeinsam mit einer anderen 
Wahl statt, gilt insbesondere Folgendes:

1. Vor Beginn der Urnenwahl hat der zuständige 
Wahlvorstand angemessene Vorkehrungen zu 
treffen, dass die Wähler/-innen im Wahlraum den 
Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen können.

2. Er hat vor Beginn der Urnenwahl sicherzustellen, 
dass die Wahlurne leer ist und bis zum Beginn der 
Wahlhandlung verschlossen bleibt.

3. Wahlwerbung ist im Wahlraum untersagt.
4. Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet 

ist, muss mindestens ein Mitglied des zuständigen 
Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein.

5. Vor der Aushändigung des Stimmzettels ist vom 
zuständigen Wahlvorstand festzustellen, ob der/die 
Wähler/-in in das Wähler/-innenverzeichnis einge-
tragen ist.

6. Der/Die Wähler/-in kennzeichnet den Stimmzettel 
unbeobachtet und in der Weise, dass er durch ein 
auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf ande-
re Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Kandi-
datin oder welchem Kandidaten sie gelten soll. Sie/
Er faltet daraufhin den Stimmzettel in der Weise, 
dass ihre/seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist, 
und wirft ihn in die Wahlurne.

7. Der/Die Wähler/-in kann seine/ihre Stimme nur 
persönlich abgeben. Ein(e) Wähler-/in der/die des 
Lesens unkundig oder aufgrund einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, den Stimm-
zettel zu kennzeichnen, zu falten und in die Wahl-
urne zu werfen, kann sich der Hilfe einer anderen 
Person (Hilfsperson) bedienen. Blinde oder sehbe-
hinderte Wähler/-innen können sich zur Kennzeich-
nung des Stimmzettels auch einer Stimmzettel-
schablone bedienen. Die Hilfeleistung muss sich auf 
die Erfüllung der Wahlentscheidung der Wählerin/
des Wählers beschränken; die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der durch die Hilfeleistung erlang-
ten Kenntnisse verpflichtet.

8. Nach Ablauf der für die Öffnung des Wahlraumes 
zur Urnenwahl festgesetzten Zeit, dürfen nur noch 
die Wahlberechtigten die Urnenwahl durchführen, 
die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Wahlraum 
befinden. Der Zutritt zum Wahlraum ist solange 
vom Wahlvorstand zu sperren. Danach erklärt der 
Wahlvorstand die Wahlhandlung für beendet, die 
Wahlurne ist bis zur Auszählung der abgegebenen 
Stimmen so zu verschließen und aufzubewahren, 
dass der Einwurf, die körperliche Beeinflussung 
oder die Entnahme von Stimmzetteln ohne Beschä-
digung des Verschlusses oder die Entwendung der 
Wahlurnen ausgeschlossen ist. Vor der Entnahme 
der Stimmzettel aus der Wahlurne zur Auszählung, 
überzeugt sich der Wahlvorstand davon, dass der 
Verschluss unversehrt ist.

9. Wird die Wahlhandlung unterbrochen, ist die Wahl-
urne in gleicher Weise zu verschließen und aufzu-
bewahren; bei Wiedereröffnung der Urnenwahl die 
gleiche Überzeugung zu gewinnen.
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§ 18 Elektronische Wahl
Hat der Wahlausschuss beschlossen, dass die Wahl - 
unter Einhaltung der Wahlgrundsätze - als internetba-
sierte Online-Wahl (elektronische Wahl) durchgeführt 
werden kann, wird den Wahlberechtigten ein Wahl-
schreiben mit den Zugangsdaten und Informationen 
zur Wahlteilnahme - insbesondere zur Nutzung des 
Wahlportals - von Amts wegen zugesandt. Das nähere 
Verfahren beschließt der/die Wahlleiter/-in.

§ 19 Briefwahl
(1) Hat der Wahlausschuss zusätzlich die Möglichkeit 

der Stimmabgabe durch Briefwahl beschlossen, 
können Briefwahlunterlagen mittels eines amt-
lichen Briefwahlantrages schriftlich durch alle 
Wahlberechtigten bei der Stadt Münster, Wahlamt, 
48127 Münster, beantragt werden. Hat der Wahl-
ausschuss die Briefwahl als einzige Möglichkeit 
der Stimmabgabe beschlossen (reine Briefwahl), 
werden die Briefwahlunterlagen allen Wahlberech-
tigten von Amts wegen zugesandt. Hat der Wahl-
ausschuss beschlossen, dass die Jugendratswahl 
als elektronische Wahl durchgeführt wird, sind 
die Wahlberechtigten nach der Ausstellung des 
beantragten Wahlscheines von der Wahlteilnahme 
durch eine elektronische Stimmabgabe ausge-
schlossen.

(2) Bei der Briefwahl hat der/die Wähler/in dem/der 
Oberbürgermeister/in in einem verschlossenen 
Wahlbriefumschlag

1. seinen/ihren Wahlschein,
2. in einem besonderen verschlossenen Stimmzette-

lumschlag seinen/ihren Stimmzettel so rechtzeitig 
zu übersenden, dass der Wahlbrief am (letzten) 
Wahltag vor dem Ende der Wahlzeit bis 16 Uhr bei 
ihm eingeht. Hat der Wahlausschuss beschlossen, 
dass die Jugendratswahl als elektronische Wahl 
durchgeführt wird, gilt die Stimmabgabe als recht-
zeitig erfolgt, wenn der Wahlbrief bis zum Ende 
der elektronischen Wahlhandlung beim Wahlamt 
eingegangen ist. Briefwähler/-innen haben ihren 
Stimmzettel persönlich und unbeobachtet zu 
kennzeichnen. Der amtliche Stimmzettelumschlag 
ist nach dem Einlegen des Stimmzettels so zu ver-
schließen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.

3. Auf dem Wahlschein unterzeichnet der/die Wähler/ 
-in die dort vorgesehene Erklärung zur Briefwahl, 
dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem 
erklärten Willen des/der Wähler/-in gekennzeichnet 
worden ist.

(3) Hat der Wahlausschuss beschlossen, dass die Wahl 
mit einer anderen Wahl verbunden stattfinden 
soll, gelten im Übrigen für die Briefwahl zur Ju-
gendratswahl die für die andere Wahl geltenden 
Regelungen entsprechend, wobei an die Stelle 
einer erforderlichen eidesstattlichen Versicherung 
der Briefwählenden, stets die auf dem Wahlschein 
abzugebende Erklärung des Wahlberechtigten nach 

Absatz 2 Ziffer 3 tritt. Zählt zu den anderen verbun-
denen Wahlen auch die Kommunalwahl, finden für 
die Briefwahl zur Jugendratswahl im Übrigen stets 
die für die verbundene Kommunalwahl geltenden 
Regelungen zur Briefwahl entsprechende Anwen-
dung; an die Stelle der eidesstattlichen Versiche-
rung nach § 26 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz tritt 
die auf dem Wahlschein abzugebende Erklärung 
des Wahlberechtigten nach Absatz 2 Ziffer 3.

(4) Hat der Wahlausschuss beschlossen, dass die Ju-
gendratswahl mit der Möglichkeit der Briefwahl 
an einem Wahltag der Wahlen zum Rat und/oder 
der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 
der Stadt Münster und/oder zu den Parlamenten 
von Land, Bund oder Europäischer Union statt-
finden soll, findet die Briefwahl - in der Form der 
sog. Direkt-Briefwahl - auch in dem/den dazu 
für die verbundene(n) Wahl(en) eingerichteten 
Wahlbüro(s) statt.

§ 20 Stimmenzählung
(1) Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich und be-

ginnt unverzüglich nach dem Ende der Wahlzeit am 
(letzten) Wahltag. Hat der Wahlausschuss beschlos-
sen, dass die Jugendratswahl verbunden mit einer 
anderen Wahl stattfinden soll, erfolgt die Stim-
menzählung zur Jugendratswahl im Rahmen einer 
zentralen Auszählung nach Absatz 3, die spätestens 
am Folgetag nach der Stimmenzählung zur verbun-
denen Wahl erfolgen soll.

(2) Für die Stimmenzählung gelten die Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahl-
ordnung entsprechend.

(3) Hat der Wahlausschuss dies beschlossen, können 
nach dem Ende der Wahlzeit die Wahlurnen zu 
einer zentralen Auszählung zusammengeführt 
werden (Zentrale Auszählung). Den Wahlurnen sind 
das jeweilige Wähler/-innenverzeichnis, die jeweili-
ge Niederschrift und, falls vom Wahlausschuss die 
Möglichkeit der Briefwahl beschlossen wurde, die 
eingenommenen Wahlscheine beizulegen. Nach 
dem Ende der Wahlzeit ist ein für die Auszählung 
gebildeter Wahlvorstand abweichend von dem für 
die Wahlhandlung gebildeten Wahlvorstand für die 
Zählung der Stimmen zuständig. Bei der zentralen 
Auszählung wird zunächst anhand der Wähler/ 
-innenverzeichnisse und, falls vom Wahlausschuss 
die Möglichkeit der Briefwahl beschlossen wurde, 
der eingenommenen Wahlscheine, die Anzahl der 
abgegebenen Stimmen festgestellt. Die ermittelte 
Anzahl wird mit den in den Wahlurnen befindlichen 
Stimmzetteln verglichen. Danach wird die Anzahl 
der gültigen Stimmen und der auf jeden Wahlvor-
schlag entfallenden Stimmen ermittelt. Über die 
Gültigkeit der Stimmen entscheidet der für die 
Auszählung gebildete Wahlvorstand.

(4) Über die Auszählung der Stimmen ist eine Nieder-
schrift zu fertigen.
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(5) Hat der Wahlausschuss die elektronische Wahl 
beschlossen, ist für die Administration der Wahl-
server und insbesondere für die Auszählung und 
Archivierung der Wahl, die Autorisierung durch 
den/die Wahlleiter/-in erforderlich. Sie/Er veranlasst 
unverzüglich nach Beendigung der elektronischen 
Wahl die öffentliche Auszählung der abgegebenen 
Stimmen und stellt das Ergebnis durch einen Aus-
druck der Auszählungsergebnisse zusammen. Alle 
Datensätze der elektronischen Internetwahl sind in 
geeigneter Weise zu speichern. Es sind technische 
Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die den 
Auszählungsprozess jederzeit reproduzierbar ma-
chen.

§ 21 Ungültige Stimmen
(1) Zu den Stimmzetteln, die zu ungültigen Stimmen 

führen, weil sie den Willen der Wählerin oder des 
Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lassen, gehören 
insbesondere solche,

1. bei denen mehrere Wahlbewerber/-innen ange-
kreuzt oder bezeichnet sind,

2. deren Ankreuzung oder Kennzeichnung nicht zwei-
felsfrei erkennen lässt, welche(r) Wahlbewerber/-in 
gemeint ist oder

3. die zerrissen oder stark beschädigt sind.
(2) Zusätze, Vorbehalte oder Anlagen auf dem Stimm-

zettel machen die Stimme dann ungültig, wenn der/
die Wähler/-in mit ihnen über die zulässige Bezeich-
nung der Kandidatin oder des Kandidaten hinaus 
eine weitere Willensäußerung zum Ausdruck 
bringt. Eine solche Äußerung ist nicht darin zu 
sehen, dass der/die Wähler/-in bei einer Kandidatin 
oder einem Kandidaten mehrere Kreuze anbringt 
oder ein Kreuz oder den Teil eines Kreuzes hinter 
einer Kandidatin oder einem Kandidaten streicht.

(3) Bei der Briefwahl sind Stimmen auch als ungültig 
zu werten, wenn der Stimmzettel nicht in einem 
amtlichen Stimmzettelumschlag oder in einem 
Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, der 
offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefähr-
denden Weise von den übrigen abweicht, aber 
gleichwohl eine Zurückweisung des Wahlbriefes 
nicht erfolgt ist. Befinden sich bei der Briefwahl in 
einem Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel 
für dieselbe Wahl, so gelten diese als ein Stimmzet-
tel. Lauten die Stimmabgaben gleich oder ist nur 
ein Stimmzettel gekennzeichnet, zählen sie als eine 
gültige Stimme; andernfalls sind sie als eine ungülti-
ge Stimme zu werten.

(4) Im Zweifelsfall entscheidet der Wahlvorstand über 
die Gültigkeit einer Stimme.

§ 22 Feststellung des Wahlergebnisses und der Sitz-
verteilung
(1) Der Wahlausschuss stellt - nach vorangegangener 

Vorprüfung der Wahlniederschriften auf Voll-

ständigkeit und Ordnungsmäßigkeit durch den/
die Wahlleiter/-in - unverzüglich nach der Wahl 
das Wahlergebnis und die Sitzverteilung fest. Er 
ist dabei an die Entscheidung der Wahlvorstände 
gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu 
berichtigen.

(2) Die Anzahl der je Stadtbezirk zu vergebenden Sitze 
ergibt sich aus der Satzung für den Jugendrat der 
Stadt Münster in der jeweils geltenden Fassung. Ist 
die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten aus ei-
nem Stadtbezirk erschöpft, rückt der/die Kandidat/ 
-in aus den übrigen Stadtbezirken nach, die/der bei 
der Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinen 
konnte. Bei gleichen zu berücksichtigenden Zahlen-
werten entscheidet das von dem/der Wahlleiter/-in 
zu ziehende Los.

(3) Der/Die Wahlleiter/-in gibt den Familien- und Vor-
namen sowie den Stadtbezirk der im Wahlgebiet 
bei der Meldebehörde angemeldeten Haupt- oder 
alleinigen Wohnort der gewählten Bewerber/-innen 
öffentlich bekannt, ebenso, die Frist zur Erhebung 
von Einsprüchen gegen die Wahl, an wen Einsprü-
che zu richten und dass diese schriftlich zu be-
gründen sind (§ 23 Absatz 1). Sie/Er benachrichtigt 
die Gewählten durch Zustellung und fordert sie 
schriftlich auf, die Wahl binnen einer Woche an-
zunehmen. In der Benachrichtigung weist der/die 
Wahlleiter-/in darauf hin, dass

1. die Mitgliedschaft im Jugendrat mit der Feststel-
lung des Wahlergebnisses durch den Wahlaus-
schuss erworben wird, jedoch nicht vor dem Ablauf 
der Wahlperiode der alten Vertretung,

2. wer die Annahme der Wahl ablehnen will, dies 
schriftlich gegenüber dem/der Wahlleiter/-in  
erklären muss und

3. die Ablehnung nicht widerrufen werden kann.

§ 23 Wahlprüfung
(1) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann binnen eines 

Monats nach Bekanntmachung des Wahlergeb-
nisses schriftlich ein begründeter Einspruch bei 
dem/der Wahlleiter/-in eingereicht werden. Der 
Einspruch ist zu richten an Stadt Münster, Amt für 
Bürger- und Ratsservice, Wahlen, 48127 Münster.

(2) Über eingereichte Einsprüche entscheidet der 
Wahlausschuss binnen eines Monats nach Ablauf 
der in Absatz 1 festgelegten Frist. Entscheidungen 
über Einsprüche zur Wahl trifft der Wahlausschuss 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Gelangt der 
Wahlausschuss mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
zu der Überzeugung, dass die in der Begründung 
vorgetragenen Tatsachen das Ergebnis der Wahl be-
einflusst haben, ordnet er eine Wiederholungswahl 
im erforderlichen Umfang an. Wird ein Einspruch 
zurückgewiesen, ist dies schriftlich zu begründen, 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der Person, die den Einspruch erhoben hat, zuzu-
stellen.
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§ 24 Ausscheiden und Nachfolge von Mitgliedern
(1) Ein Mitglied verliert seinen Sitz im Jugendrat
1. durch Verzicht,
2. wenn es seine Haupt- oder alleinige Wohnung im 

Wahlgebiet aufgegeben hat oder
3. wenn es dreimal in Folge unentschuldigt nicht an 

den Sitzungen des Jugendrates teilgenommen und 
nach erfolgter Zustellung einer schriftlichen Auffor-
derung der Wahlleiterin/des Wahlleiters zur künfti-
gen Teilnahme, zwei weitere Male unentschuldigt 
gefehlt hat.

(2) Der Verzicht auf die weitere Mitgliedschaft im 
Jugendrat ist nur wirksam, wenn er dem/der 
Wahlleiter/-in oder einer von ihr/ihm dazu beauf-
tragten Person schriftlich erklärt wird. Der Verzicht 
kann mit Wirkung ab einem bestimmten späteren 
Zeitpunkt erklärt werden; er kann nicht widerrufen 
werden.

(3) Hat ein Mitglied seinen Sitz im Jugendrat verloren, 
rückt der/die Kandidat/-in mit der nächsthöheren 
Stimmenanzahl aus dem jeweiligen Stadtbezirk 
nach, in dem das bisherige Mitglied am (ersten) 
Wahltag mit seinem Haupt- oder alleinigen Wohn-
sitz im Wahlgebiet angemeldet war; es sei denn, 
das ausscheidende Mitglied hat seinen Sitz im Ju-
gendrat gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 oder 3 erlangt. 
Hat das ausscheidende Mitglied nach § 22 Absatz 2 
Satz 2 oder 3 die Mitgliedschaft erlangt oder ist die 
Liste der Kandidatinnen und Kandidaten aus einem 
Stadtbezirk erschöpft, rückt der/die Kandidat/-in 
nach, die/der in den übrigen Stadtbezirken bei der 
Wahl die höchste Stimmenanzahl aller noch nicht 
im Jugendrat vertretenen Kandidatinnen und Kan-
didaten erreicht hat. Die/Der Wahlleiter/-in infor-
miert das neue Mitglied entsprechend § 22 Absatz 
3 Satz 2 und 3.

§ 25 Ausführungsanweisung
Der/Die Wahlleiter-/in kann weitere Einzelheiten zur 
Wahl, die in dieser Wahlordnung nicht geregelt
sind und mit ihren Regelungen vereinbar sind, in einer 
Ausführungsanweisung festlegen.

§ 26 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachung in geeigneter Weise im Sinne 
dieser Wahlordnung erfolgt insbesondere durch eine 
Veröffentlichung auf dem Internetauftritt des Wahl-
amtes zu Jugendratswahlen der Stadt Münster (https://
www.stadt-muenster.de/wahlen/jugendrat.html). So-
weit in dieser Wahlordnung eine öffentliche Bekannt-
machung angeordnet ist, ist eine Veröffentlichung im 
städtischen Amtsblatt erforderlich.

§ 27 Fristen
(1) Die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen 

und Termine verlängern oder verändern sich nicht 
dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder der Ter-
min auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen 
gesetzlichen oder staatlichen Feiertag fällt. Eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausge-
schlossen.

(2) Soweit diese Wahlordnung keine andere Regelung 
trifft, enden die dort vorgesehenen Fristen um 16 
Uhr des Ablauftages.

§ 28 Anzuwendende Vorschriften
Soweit diese Wahlordnung keine speziellen Regelun-
gen enthält, finden die Bestimmungen des
Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlord-
nung entsprechende Anwendung.

§ 29 Inkrafttreten
Diese Wahlordnung tritt mit dem Tag nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die vorherige Satzung für die Wahl des Jugendrates 
der Stadt Münster (Wahlordnung Jugendrat) vom 
12.2.2021 außer Kraft.
--------------------------------------------------
Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:
§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 26. Februar 2024 
Der Oberbürgermeister 
Markus Lewe
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Satzung zur Änderung der Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Münster

vom 26.2.2024
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW, S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. 
NRW. 2011 S. 685) hat der Rat der Stadt Münster am 
21.2.2024 folgende Satzung zur Änderung der Satzung 
für das Jugendamt der Stadt Münster beschlossen:

Artikel I 
§ 4 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Münster 
erhält folgende Fassung: 

§ 4 – Mitglieder 
(1)  Dem Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien gehören 15 stimmberechtigte (§ 71 SGB VIII i. 
V. m. § 4 Abs. 1 AG KJHG) und weitere beratende 
Mitglieder an. 

(2)  Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder nach 
§ 71 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VIII beträgt 9, die Zahl der 
Mitglieder nach § 71 Abs. 1 Ziffer 2 SGB VIII beträgt 
6. Sie werden vom Rat der Stadt gewählt. Für jedes 
stimmberechtigte Mitglied ist gleichzeitig ein/-e 
persönliche/-r Stellvertreter/-in zu wählen. 

(3)  Als beratende Mitglieder gehören dem Ausschuss 
für Kinder, Jugendliche und Familien an:

a) der/die Oberbürgermeister/-in oder eine von ihr/
ihm bestellte Vertretung; 

b) der/die Leiter/-in des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien oder seine/ihre Vertretung; 

c)  ein/-e Vormundschaftsrichter/-in oder ein/-e 
Familienrichter/-in oder ein/-e Jugendrichter/-in, 
der/die von dem Präsidenten/der Präsidentin des 
Landgerichtes in Münster bestellt wird; 

d) ein/eine Vertreter/-in der Arbeitsverwaltung, der/
die von dem Leiter/der Leiterin des zuständigen 
Arbeitsamtes bestellt wird; 

e) ein/-e Vertreter/-in der Schulen, der/die von der 
zuständigen örtlichen Stelle bestellt wird; 

f) ein/-e Vertreter/-in der Polizei, der/die von der zu-
ständigen örtlichen Stelle bestellt wird; 

g) je ein/-e Vertreter/-in der katholischen Kirche, der 
evangelischen Kirche und der jüdischen Kultusge-
meinde. Sie werden von der zuständigen Stelle der 
Religionsgemeinschaften bestellt; 

h) ein/e Vertreter/-in des Integrationsrates oder Integ-
rationsausschusses, die oder der durch den Integra-
tionsrat oder Integrationsausschuss gewählt wird; 

i) weitere sachkundige Frauen und Männer, über de-
ren Anzahl sowie die sie bestellenden Institutionen 
der Rat der Stadt Münster entscheidet;

j) sachkundige Einwohner/-innen gemäß § 58 Abs. 
4 Gemeindeordnung NW, die vom Rat der Stadt 
gewählt werden;

k) ein vom Jugendrat der Stadt Münster aus seiner 
Mitte bestimmtes ständiges Mitglied;

l) ein vom Jugendamtselternbeirat der Stadt Münster 
aus seiner Mitte bestimmtes ständiges Mitglied. 

m) ein von der Stadtelternschaft Münster vom  
Vorstand aus seiner Mitte bestimmtes ständiges 
Mitglied

n) ein vom Stadtjugendring Münster aus seiner  
Mitte bestimmtes ständiges Mitglied

Für die nach den Buchstaben c – n bestellten bzw. ge-
wählten Mitglieder sind gleichzeitig je ein Stellvertre-
ter/eine Stellvertreterin zu bestellen bzw. zu wählen. 

Artikel II 
Diese Satzung zu Änderung der Satzung für das Ju-
gendamt der Stadt Münster tritt am 
Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
--------------------------------------------------
Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 
Satz 1 GO NW wird hingewiesen. Diese Bestimmung 
lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 26. Februar 2024 
Der Oberbürgermeister 
Markus Lewe
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Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters 

Aufgrund von inhaltlichen und strukturellen Ände-
rungen des Datenmodells des Liegenschaftskatasters 
wurde das Liegenschaftskataster der Stadt Münster 
am 22.12.2023 in einem landeseinheitlichen Standard 
neu eingerichtet.
Gemäß § 13 Abs. 1 des Gesetzes über die Landesver-
messung und das Liegenschaftskataster (Vermes-
sungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW) vom 
1.März 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein - Westfalen 2005 S. 174) in der derzeit 
gültigen Fassung wird die Neueinrichtung bekanntge-
geben.
In der Zeit vom 11.3.2024 bis zum 12.4.2024 erfolgt im 
Vermessungs- und Katasteramt, Albersloher Weg 33, 
48155 Münster eine Offenlegung des neueingerichte-
ten Liegenschaftskatasters.
Die Einsichtnahme ist nach Terminvereinbarung unter 
der Telefonnummer (0251) 492 6216 möglich.

Münster, den 19. Februar 2024
Der Oberbürgermeister 
i. A. 
Jochen Marienfeld
Amtsleiter

Ersatzbestimmung für ein Mitglied der  
Bezirksvertretung des Stadtbezirks  
Münster-West

Jörg Nathaus ist mit Ablauf des 12.2.2024 als Vertreter 
der Partei GRÜNE aus der Bezirksvertretung des Stadt-
bezirks Münster-West durch Verzicht ausgeschieden.
Gemäß § 45 Absatz 6 in Verbindung mit § 46 a Absatz 
1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) wird 
hiermit festgestellt, dass Martina Vossen, wohnhaft in 
48161 Münster (E-Mail-Kontakt: leezenfan@gmail.com), 
von der Reserveliste der Partei GRÜNE in die Vertre-
tung einrückt.
Gegen diese Feststellung kann gemäß § 45 Absatz 6 
in Verbindung mit § 39 Absatz 1 und § 46 a Absatz 1 
Kommunalwahlgesetz 

a) jede/-r Wahlberechtigte des jeweiligen Wahlge-
bietes 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung sol-
cher Parteien und Wählergruppen, die an der 
Wahl teilgenommen haben, sowie

c) die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats nach Bekanntmachung Einspruch 
erheben.
Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzurei-
chen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die 

Postanschrift lautet: Amt für Bürger- und Ratsservice, 
Wahlen und Abstimmungen, 48127 Münster.

Münster, den 22. Februar 2024
Thomas Paal
Stadtdirektor und Wahlleiter

Offenlegung einer Grenzniederschrift in der 
Gemarkung Nienberge

Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung des 
Grundstücks Gemarkung Nienberge, Flur 10, Flurstück 
27. Weil die Eigentümer eines angrenzenden Flurstücks 
als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand ermittelt werden können, werden das Ergebnis 
der Grenzermittlung sowie die Abmarkung durch Of-
fenlegung bekanntgegeben. Betroffen ist das in 48161 
Münster/Nienberge an der Gartenstiege gelegene 
Grundstück mit der Katasterbezeichnung: Gemarkung 
Nienberge, Flur 10, Flurstück 384. Dieses Grundstück 
grenzt an das vermessene Grundstück an; Eigentümer 
sind für das Grundstück nicht ermittelt.
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesver-
messung und das Liegenschaftskataster vom 5. März 
2005 (Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG 
NRW, SGV.NRW.7134), in der zurzeit geltenden Fas-
sung, erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Grenzermittlung und der Abmarkung von Grund-
stücksgrenzen durch Offenlegung der Grenznieder-
schrift vom 7.12.2023 zur Geschäftsbuchnummer 
2023014 in der Zeit vom 1.3.2024 bis 2.4.2024 in der 
Geschäftsstelle des öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurs Dipl.-Ing. Kaus Eismann, Johanniterstr. 41, 
48565 Steinfurt während der nachstehenden Service-
zeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und 
Freitag von 8 bis12 Uhr.
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenznieder-
schrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den betroffe-
nen Eigentümern und Eigentümerinnen, Inhabern und 
Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte ist Gele-
genheit gegeben, sich über das Ergebnis der Grenzer-
mittlung und die Abmarkung unterrichten zu lassen. 
Um Wartezeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit 
einer Terminabsprache. Diese kann telefonisch unter 
der Rufnummer 02551-2075 erfolgen.
Belehrung über Einwendungen gegen die Grenzer-
mittlung:

Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gemäß § 19 
Abs.1 in Verbindung mit § 21 Abs. 5 VermKatG NRW 
als anerkannt und die Grenzen somit als festgestellt, 
wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offen-
legungsfrist keine Einwendungen erhoben werden. 
Einwendungen gegen die Grenzermittlung sind schrift-
lich oder zur Niederschrift bei mir unter der Anschrift 
Johanniterstr. 41, 48565 Steinfurt zu erheben.
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Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die  
Abmarkung:

Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Müns-
ter, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 8048, 
48043 Münster schriftlich einzureichen oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten/der Urkundsbeamtin 
in der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Köln zu 
erklären. Die Klage kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten 
und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-West-
falen – ERVVO VG/FG – (SGV.NRW.320) in der jeweils 
geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektroni-
sche Dokument muss mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturge-
setzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. 1 S. 876) in der jeweils 
geltenden Fassung versehen sein und an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts übermittelt werden. Wird 
die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und 
allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Abs. 2 Satz 
2 Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 81 VwGO). 
Falls die Frist zur Erhebung von Einwendungen gegen 
das Ergebnis der Grenzermittlung oder die Frist zur 
Klageerhebung gegen die Abmarkung durch das Ver-
schulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden.

Steinfurt, 21. Februar 2024 
Dipl.-Ing. Klaus Eismann 
ÖbVI
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Die nachfolgend aufgeführten Schriftstücke der Stadt 
Münster werden durch eine öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt.
Bitte beachten Sie:
1. Mit dieser Benachrichtigung über eine öffentliche 

Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

2. Das Schriftstück gilt als öffentlich zugestellt, wenn 
seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen verstrichen sind.

3. Das Schriftstück kann eine Ladung zu einem Termin 
enthalten. Das Versäumen dieses Termins kann 
Rechtsnachteile zur Folge haben.

Sie oder ein/-e von Ihnen dazu Bevollmächtigte/-r 
können einen Ausdruck des Schriftstücks bis zum 
15.3.2024 bei der Stadt Münster abholen beim Amt 
für Kommunikation, Stadthaus 1, 5. Etage, Zimmer 
5.051 oder 5.061, Eingang Heinrich-Brüning-Straße.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter:
Tel. 0251/492-1303

Ausweisdokumente:

Bitte bringen Sie unbedingt ein Ausweisdokument 
mit, wenn Sie den Ausdruck des Schriftstücks abholen. 
Sofern Sie als Bevollmächtigte/-r erscheinen, benöti-
gen Sie Ihr eigenes Ausweisdokument; den Nachweis 
der Bevollmächtigung und ein Ausweisdokument des 
Zustelladressaten.
Ausweisdokumente deutsche Mitbürger/-innen: Perso-
nalausweis, Reisepass 
Ausweisdokumente ausländische Mitbürger/-innen: 
Nationalpass, internationaler Reiseausweis, Ausweiser-
satz
Ein Führerschein reicht nicht.

Name und letzte bekannte Anschrift des  
Zustellungsadressaten

Datum des 
Schriftstücks

Aktenzeichen des 
Schriftstücks

Art des 
Schriftstücks *
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Name und letzte bekannte Anschrift des  
Zustellungsadressaten

Datum des 
Schriftstücks

Aktenzeichen des 
Schriftstücks

Art des 
Schriftstücks *

 

  

  

  

   

*  Enthält das Schriftstück eine Ladung zu einem Termin, kann das Versäumen dieses Termins Rechtsnachteile zur 
Folge haben
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